
- die Art der Unterbringung des Verhafteten
- den Umfang und die Bedingungen seiner persönlichen Verbindun

gen,
- Hinweise zur Person des Verhafteten und Uber von ihm ausgehen

de Gefahren.

3. Die Weisungen des Staatsanwaltes bzw. des Gerichts Uber den 
Vollzug der Untersuchungshaft sind durch den Leiter der Unter- 
euchungshaftanstalt unverzüglich durchzusetzen.

4. Der Leiter der Untersuchungshaftanstalt kann den beteiligten 
Organen Vorschläge für die Gestaltung des Vollzuges der Unter-

5. Die beteiligten Organe sind durch den Leiter der Untersuchungs
haftanstalt über alle $Ur das Strafverfahren bedeutsamen Vor
kommnisse, Wahrnehmungen und Umstände unverzüglich zu informie
ren.

■

6. Auf Ersuchen der beteiligten Organe hat der Leiter der Untersu
chungshaftanstalt den Verhafteten vorführen oder verlegen zu 
lassen.

7. (1) Der Verhaftete kann zeitweilig dem Untersuchungsorgan zur 
Durchführung von Ermittlungshandlungen übergeben werden.

(2) Die Übergabe erfolgt auf schriftliche Anforderung des Un
tersuchungsorgans. Im Ersuchen ist der Zeitpunkt, die Dauer und 
der für die Übernahme verantwortliche Angehörige des Untersu- 
chungsorgans zu benennen.

(3) Soll die Ermittlungshandlung außerhalb der Untersuchungs
haftanstalt vorgenommen werden, ist das im Ersuchen besonders 
zu vermerken.

(4) Die Übergabe/Ubemahme des Verhafteten hat schriftlich zu 
erfolgen. Für die Zeit der Übernahme ist der im Ersuchen be
nannte Angehörige des Untersuchungsorgans für die Beaufsichti
gung lind Bewachung des Verhafteten verantwortlich. Von der Über
nahme des Verhafteten (außer bei Vernehmungen) hat das Untersu
chungsorgan den Staatsanwalt zu unterrichten.
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